
LEITLINIEN DER BAUBIOLOGIE – KATEGORIE „ÖKOSOZIALER LEBENSRAUM“ 
Quelle: 25leitlinien.baubiologie.de

ÖKOSOZIALER LEBENSRAUM

Bei der Infrastruktur auf gute Nutzungsmischung 
achten: kurze Wege zum Arbeitsplatz, zum öffent-
lichen Nahverkehr, zu Schulen, Geschäften etc.

In ländlichen und städtischen Siedlungen  
ausreichende Grünflächen vorsehen

Nah- und Selbstversorgung stärken,  
regionale Dienstleistungsnetzwerke und  
Lieferanten einbinden

Baugrundstücke wählen, die möglichst nicht 
durch Altlasten, Strahlenquellen, Schadstoff-
emissionen und Lärm belastet sind

Den Lebensraum menschenwürdig und  
umweltschonend gestalten


